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ÖSTERREICHISCHER ARBE'TERKAJyl1j~~2JQe 
• • 

A-l04.1 Wien. Prinz-Eugen-Straße 20.-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeic.hen 

RA-ZB-l3U 

Betreff: 

Entw~rf eines Bundesgesetzes, mit 
dem die Bestimmungen der Strafpro­
zeßordnung über die Anhaltung in 
Untersuchungshaft, das Strafvoll­
zugsgesetz und das Krankenanstal­
tengesetz geändert werden (Straf­
prozeß- und Strafvollzugsgesetz­
novelle 1990) 
S tel 1 u n g nah m e 

Datum: 2 6. FEB.1990 

I V$rt.ilt. ~7. feh. 1990 
! -

Telefon (0222) 501 65 

Durchwahl 2459 
Datum 

21. 2.1990 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stellung­

nahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: ArbkG./T1mt~r Wien relex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: 
iA 
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Ö S T E R R Eie HIS eHE R ARBEITERKAMM E R TAG 

A-l041 WIen, Pronz-Eugen-Slra6e 20-22 P"sffacl1 534 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 
1070. Wien 

;hre ZeIChen 

578.008/1-II 
1/89 
Befreft' 

Unsere lelcnen 

RA/Mag.R/B/1311 

~e!elon 10222) 501 65 

;::-'Hchwanl 

2459 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Bestim­
mungen der strafprozeßordnung über die Anhaltung 
in Untersuchungshaft, das strafvollzugsgesetz und 
das Krankenanstaltengesetz geändert werden 
(strafprozeß- und Strafvollzugsgesetznovelle 1990) 

[)JfUm 

1.2.1990 

Der österreichische Arbeiterkammertag begrüßt alle Maßnahmen, 

die darauf abzielen, Häftlinge unter Achtung der Men~chenwürde, 

Ihrer Persönlichkeit, sowie Ihres Ehrgefühls zu behandeln. 

Ebenso unterstützt und begrüßt der Österreichische Arbeiterkam­

mer~ag alle Maßnahmen, die den schädlichen Folgen eines Frei­

heitsentzuges entgegenwirken. Die nunmehr vorgeschlagenen 

Neuregelungen sind daher in Ihrer Tendenz zu begrüßen. erschei-

nen jedoch in bestimmten Punkten zu wenig konsequent_ Vor allem 

in den Bereichen Arbeit und Entlohnung, Sozialversicherung, 

Information und Bildung, politische Beteiligung und allgemeine 

soz~alkontakte (weitere öffnung der Anstalten) wären weiterfüh~ 

rende Maßnahmen wünschenswert. Ebenso sollten ehestens Maßnahmen 

getroffen werden, die die völlige Trennung der untersuchungs­

häftlinge von den strafgefangenen gewährleisten. Der Strafvoll­

zug in Anstalten hätte vor allem auch die verantwortung wahrzri­

nehmen. Gefangenen die Möglichkeit zu einer gesundheitlichen und 

Telegramme ArOkammer Wien rt~lex 13' 690 
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OSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

materiellen EXistenzsicherung sowie zur beruflichen Qualifi­

zierung und zu sozialem Training zu bieten. 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

strafprozeßordnung 

Zu § 183: 

2. 

Trotz der Verpflichtung, schädlichen FOlgen des Fre~heitsentzugs 

entgegenzuwirken, bleibt der Entwurf in der Folge weitgehend 

unverbindlich. Die konkrete umsetzung dieser Verpflichtung 

verlangt gewisse praktische Konsequenzen, zB für fortlaufende 

Kosten des Gefangenen zur Aufrechterhaltung seiner Lebensgrund­

lagen aufzukommen, oder auch die Weiterbezahlung der Sozialver­

sicherungsbeiträge zu übernehmen . 

• Untersuchungshäftlinge sind (zumind~st vörerst) unschuldige 

Bürger, die durch die Haft an sich schwer belastet sind. Dem­

entsprechend sind"Ordnungsstörungen" durch Untersuchungshäft­

linge anders zu bewerten als Ordnungsstörungen durch Strafge­

fangene. Beschränkungen dürften nur soweit auferlegt werden, als , 
diese zur Erreichung des Haftzweckes oder zur Aufrechterhaltung 

der SicherhJ:tt am Ort der Anhaltung notwendig sind. Der Begriff 

"Ordnung" erscheint in dieser Bestimmung entbehrlich. , 
Zu § 184 Abs.1: 

Der Untersuchungshäftling sollte selne Zustimmung jederzeit 

widerrufen können. 

Zu § 186 Aba.I: 

Auch die Zustimmung zur Gemeinschaftsunterbringung sollte 

jederzeit widerrufen werden können. 

Zu § 186 Abs.3: 

Diese Bestimmung hebt praktisch das Recht auf ~inzelunterbrin­

gung wieder auf und sollte deshalb entfallen. 

Blatt 
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OSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 
., 
..J • 

Zu § 187 Abs.2: 

Der Besitz von Gegenständen sollte nicht allein ,aus Gründen der 

Mißbrauchsbefürchtung untersagt werden können. Eine "Befürch­

tung" kann nicht als Rechtfertigung dafür herangezogen werden, 

um 1D wesentliche Rechte eines als unschuldig zu geltenden 

Menschen einzugreifen. 

Zu §188 Abs.l: 

Die Nahrungs- und Genußmittelbeschaffung sollte für Untersu­

chungshäftlinge zumindest einmal wöchentlich möglich sein. 

,Zu § 188 Abs.3: 

Die gesetzliche Krankenversicherung wirkt zur Zeit nur 21 Tage 

nach. Für nicht begüterte untersuchungshäftlinge erlischt damit 
, . 

auch die Möglichkelt der freien Arztwahl. Grundsätzlich sollte 

dieses Recht aber jedem Untersuchungshäftling unabhängig von 

seinem Einkommen offenstehen. Ein entsprechender Sozlalversi­

cherungsschutz für Untersuchungshäftlinge müßte normiert werden. 

Zu § 188b: 

Die Verdoppelung der Besuchszeit sowie die angeordnete Rück­

sichtnahme auf berufstätige Besucher wird ausdrücklich begrüßt. 

Die Möglichkeit, die Besuchsdauer ausz~dehnen, sollte allerdings 

auch aus anderen wichtigen Gründen möglich sein. 

Zu § \188c Abs. 1 : 

Die Möglichkeit zur Bewegung im Freien bzw. zu ~portlicher 

Betätigung sollte nur durch die "zur Verfügung stehenden Ein­

richtungen", nicht aber durch den damit verbundenen Aufwand 

eingeschränkt werden können. 

Zu § 18Bc Abs.2: 

Zur "Aufrechterhaltung der Lebensgrundlagen" der untersllchüngs­

häftl~nge müßten - wenn sich diese Bestimmung nicht in einer 

unverbindlichen Absichtserklärung erschöpfen sollte -

Blatt 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

entsprechende Mittel zur Finanzierung von Mieten oder Sozial­

versicherungsbeiträgen bereitgestellt werden. 

Zu § 188e: 

4. 

Hier ist grundsätzlich zu überdenken, ob diese Bestimmung 

notwendig und rechtfertigbar ist. Die Anstaltsleitung hat 

ohnehin große Möglichkeiten, Verfügungen zur Abstellung von 

Ordnungswidrigkeiten Zu treffen. Weiters werden hier strafen 

ohne nähere Tatbestandsbeschreibung aufgezählt. Wenn überhaupt, 

sollten auch die Sanktionen abis e,zumindest aber bund c wie 

Briefverkehr und Besuchsempfang nur bei Mißbrauch der korre­

spondierenden Rechte verhängt werden dürfen. 

Zu § 189: 

Diese Bestimmung bedeutet eine Verschlechterung der bisher~gen 

Rechtslage. Bisher mußte der Vertreter des Präsidenten des 

Gerichtshofes zur Inspektion des Gefangenenhauses zumindest ein 

Richter sein. Nunmehr kann das irgendein bestellter Vertreter 

sein. Es erscheint aber unbedingt notwendig, daß diese Kon­

trollpflicht grundsätzlich der Präsident des Gerichtshofes 

selbst - bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter 

und nicht irgendein Beamter. 

Strafvollzugsgesetz 

Zu § 6: 

ausübt 

Der strafaufschub bleibt auch nach dem Entwurf bloß die Ausnah­

me. Zu überlegen wäre, ob nicht strafen bis zu einem Jahr 

generell auf Antrag aufgeschoben werden sollten, wenn nicht 

wichtige Gründe dagegen sprechen. Zumindest sollte dem Verur­

teilten eine gewisse Wahlmöglichkeit bezüglich des strafantr~tts 

eingeräum~ werden, um den saisonalen Bedingungen am Arbeitsmarkt 

besser Rechnung tragen zu können; bzw. um etwa in den Genuß der 

tradltionellen Weihnachtsamnestie zu kommen. 

elall 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 
5. 

Zu § 32 in Verbindung mit den 5§ 44, 51, 52 und 53: 

Das system der Entlohnung der strafgefangenen f~r Arbeitslei­
stungen sollte grundsätzlich geändert werden. Der werktätige 
Häftling sollte Anspruch auf eine leistungsgerechte ortsübliche, 

zumindest aber auf die kollektivvertragliche Entlohnung haben. 

Von diesem Entgelt sollten Sozialversicherungsbeiträge, Wieder­

gutmachungszahlungen an die opfer sowie ein Beitrag zu den 

Haftkosten und eventuelle Unterhaltszahlungen geleistet werden. , 
Die Einbeziehung der Häftlinge in die Arbeitslosenversicherung 
wird ausdrücklich begrüßt, kann aber nach Ansicht des Österrei­

chischen Arbeiterkammertages nur als erster Schritt in die oben 

ausgeführte Richtung angesehen werden. 

Der Eemessungsgrundlage für die Arbeitslosenversicherung sollte 

der für die ausgeübte Tätigkeit gebUhrende ortsübliche Lohn, 
zumindest aber der Kollektivvertragslohn zugrunde gelegt werden. 

Zu § 34: 

Es ist nicht einzusehen, warum zwar jede Woche nicht verderb­

liche Körperpflegemittel, hingegen eventuell genauso verderb­

liche Genußmittel nur alle drei Wochen bezogen werden können. 

Alle diese Gegenstände des täglichen Bedarfs sollten zumindest 

einmal pro Woche bezogen werden können. Bei der bisherigen 

Entlohnung der Arbeit ist es überhaupt uneinsichtig, warum 

Körperpflegemittel n1cht von der Anstalt in ausreichender Menge 

und Qualität zur Verfügung gestellt werden. 

Zu § 40: 

Der/die Strafgefangene/n sollte/n die Möglichkeit haben, über 

grundlegende Bedürfnisse - wie Zeitpunkt des Lichtabdrehens -

innerhalb bestimmter Grenzen autonom bzw.in Abstimmung mit den 

Mitgefangenen selbst zu entscheiden. 

Zu § 46 
Die Zustimmung des Landesarbeits~mtes für Verträge über Gefan­

genenarbeit mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft er­

scheint unentbehrlich. Da die Gefangenen zur Ze1t von allen 

Blalt 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 6. 

Arbeitnehmerschutzvorschriften ausgenommen sind, ist dies die 

einzige - ohnehin dürftige - Einflußmöglichkeit per Arbeits­

marktverwaltung auf die Gestaltung der Rahmenbedingungen für 

eine diesen Vorschriften entsprechende Ausrichtung der Arbeits­

plätze durch die jeweiligen Firmen. Nach dem Entwurf wäre die 

einzige Einschränkung, der die Justizanstalten bei Abschluß von 

Verträgen in zukunft unterliegen würden, die der Ilschwerwie­

genden volkswirtschaftlichen Bedenken". Das ist aber in der 

Praxis ein Freibrief für die Justizverwaltung, die weder soziale 

noch gesundheitliche noch arbeitsmarktpolitische Erwägungen in 

ihrer Entscheidung berücksichtigen müßte. Es erscheint deshalb 

notwendig, diesbezüglich die bisherige Regelung beizubehalten. 

Zu § 65a: 

Insbesondere mit Rücksicht darauf, daß in österreich auch 

sprachliche Minderheiten beheimatet sind, sollte auf die Be­

dürfnisse von strafgefangenen, deren Muttersprache nicht deutsch 

ist, besser nicht nur "nach Möglichkeit", sondern "tunlichst" 

Bedacht zu nehmen sein. 

Der Präsident: 

1';/ !J1 
Hochachtungsvoll 

Der Kammeramtsdirektor: 

iV 

Blatt 
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